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Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 27 "Horstweg / An der Alten 
Zauche" 
 

 Erstellungsdatum 04.08.2006 

 Eingang 902:  

Einreicher: FB Stadtplanung und Bauordnung  4/46/462  
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium   

30.08.2006 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

  

 

Beschlussvorschlag:  Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

 
1. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 27 „Horstweg / An der Alten Zauche“ ist gemäß 

§ 2 BauGB aufzustellen (s. Anlage 1). 
 
2. Das Bauleitplanverfahren ist mit der Priorität 1 entsprechend dem Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung zur Vereinbarung von Prioritäten für die Verbindliche 
Bauleitplanung vom 07.03.2001 (DS 01/059/2) und nachfolgender Aktualisierung durchzuführen 
(s. Anlage 2). 

 
3. Anhand der Planungsziele wird entschieden, dass das Verfahren hauptsächlich im 

wirtschaftlichen Interesse Dritter liegt (s. Anlage 3). Die Einleitung des Verfahrens zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan setzt daher voraus, dass neben den externen Kosten auch 
die künftig entstehenden verwaltungsinternen Kosten des Verfahrens vom Vorhabenträger 
übernommen werden (entsprechend der im Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 
30.08.2006 zur Kostenerstattung von Verfahrenskosten bei Bauleitplanverfahren im 
wirtschaftlichen Interesse Dritter getroffenen Festlegungen – DS 06/SVV/0487). 

 
Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis  

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   



 
Entscheidungsergebnis:  

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 

Finanzielle Auswirkungen für den städtischen Haushalt durch die Erarbeitung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans entstehen nicht. Der Vorhabenträger hat sich zur 
Kostenübernahme der zu erwartenden Planungsleistungen und Gutachten bereiterklärt. 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 

     

Oberbürgermeister  Geschäftsbereich 1  Geschäftsbereich 2 
     
     

  Geschäftsbereich 3  Geschäftsbereich 4 



 
 
 
 
 
Zum Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 27 „Hostweg/ An der Alten 
Zauche“ gehören folgende Anlage: 
 
Anlage 1 – Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen B Plan Nr. 27 2 Seiten 
Zu Anlage 1 – Lageplan vorhabenbezogenen B Plan Nr. 27  1 Seite 
Anlage 2 – Prioritätenfestlegung für die Durchführung des Bauleitplanverfahren  1 Seite 
Anlage 3 – Kostenerstattung von Verfahrenskosten 1 Seite 
Anlage 4 – Exkurs: Erläuterungen zur Standortprüfung 1 Seite 
 
 


